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gesetzlichen Rentenversicherung müssen fünf Jahre 
an Beitrags- oder Ersatzzeiten zurückgelegt sein. Bei­
tragszeiten im anderen Vertragsstaat - nicht jedoch 
Kindererziehungszeiten - werden zur Erfüllung der 
Anspruchsvoraussetzungen hinzugerechnet, sofern 
die im jeweiligen Sozialversicherungsabkommen vor­
gesehene Mindestversicherungszeit erfüllt ist. 15 

6. Resümee 
Die deutsche Wiedervereinigung hat einen Impuls 

für die abschließende Klärung der Ansprüche von 
Opfern des 2. Weltkrieges und des Nationalsozialis­
mus gegeben, weil das Londoner Schuldenabkommen 
durch den sog. 2+4-Vemag abgelöst wurde. Die 
Rechtsprechung ist zwar ebenfalls in Bewegung gera­
ten und hat sich aus ganz unterschiedlichen Gesichts­
punkten mit der Zwangsarbeit im Dritten Reich be­
schäftigt. Die Entscheidungen, so fundiert und recht-

15. Zu den rentenversicherungsrechclichen Aspekten verfol­
gungsbedingter Zwangsarbeit im Nationalsozialismus sind 
der Vollsrändigkeir halber aus neuerer Zeir die Entscheidun­
gen des BSG vom 18. Juni 1997 zur Arbeit im Ghetto Lodz 
nennen. Das Urteil har zur Folge, daß dem Personenkreis der 
osteuropäischen Juden zum Teil zusätzliche Nachenrrichti­
gungsrechte eingeräumt und teilweise Ansprüche auf Alters­
rente dem Grunde nach begründet werden. Daß diese Fragen 
ersr jetzt entschieden wurden, hängt mir den neueren Ände­
rungen des Fremdrenrengesetzes entstanden. vgl BSG, SozR 
3-220 § 1248 Nr 15 - BSGE 80, 250 ff, vertiefend dazu 
Pawlira, SozVers 1998, 90 ff; ders. ZSR 1998, 1 ff. 
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lieh überzeugend sie aus fachlicher Sicht sind, betref­
fen jedoch Randbereiche innerhalb der bisherigen 
Staatshaftungs-, Wiedergutmachungs- und Sozialver­
sicherungssysteme. Insofern offenbaren sie eher die 
Lücken als die Geschlossenheit der bisherigen Syste­
me. Wirft man beispielsweise im Anschluß an die 
Entscheidung des LSG Schleswig-Holstein die Frage 
auf, welches Leistungssystem die psychischen Folge­
schäden von nach Deutschland zwangsdeportierten 
Frauen erfaßt, die durch deutsche Männer vergewal­
tigt wurden, 16 so ist die Antwort einfach: keines. 

Es ist nach wie vor notwendig, die Forderung 
nach einer staatlichen Leistung für solche Zwangsar­
beiter und Zwangsarbeiterinnen in der Zeit des Na­
tionalsozialismus zu erheben, die nicht von den bis­
herigen Wiedergutmachungssystemen erfaßt sind. 
Dabei muß jedoch deutlich gemacht werden, was mit 
einer solchen Rente oder einmaligen Leistung ausge­
glichen werden soll. Die obige Übersicht zeigt, daß 
es viel auszugleichen gibt: bleibende Gesundheits­
schäden, entgangene Beitragszeiten, entgangener 
Lohn, Schadenserssatz für völkerrechtswidriges Ver­
halten und nicht zuletzt Schadensersatz für men­
schenunwürdige Behandlung. 

16. Instruktiv dazu: Mendel, Zwangsarbeit im Kinderzimmer. 
,,Ostarbeirerinnen" in deutschen Familien von 1939-1945. 
Gespräche mir Polinnen und Deutschen, 1994 

Entschädigungsansprüche nach Sexualstraftaten 

Das Bundessozialgericht hat sich in drei Entschei­
dungen vom 18.10.1995 ( SGb 1996, 14) mit Ent­
schädigungsansprüchen nach Sexualstraftaten befaßt. 

In der ersten Entscheidung wird zu Kausalitäts­
problemen bei psychischen Folgen Stellung genom­
men, in der zweiten Entscheidung wird die Proble­
matik des tätlichen Angriffs bei „gewaltfreiem" sexu­
ellen Mißbrauch erörtert. 

Zu beiden Entscheidungen sollen noch offene 
Fragen angesprochen und Lösungsansätze diskutiert 
werden. 

In der dritten Entscheidung werden Entschädi­
gungsansprüche abgelehnt, wenn infolge der Straftat 
eine Schwangerschaft eintritt, das Kind gesund zur 
Welt kommt und keine gesundheitlichen Folgen 
i.S.d. Bundesversorgungsgesetzes bei Mutter oder 
Kind vorliegen. Nach der Entscheidung des ersten 
Senats des BVerfG vom 12.11.1997 (Az 1 BvR 

479/92, NJ W 1998,519) soll überprüft werden, ob 
nicht auch in diesen Fällen Entschädigungsleistun­
gen nach dem Opferentschädigungsgesetz erneut zu 
überdenken sind. 

Dem ersten Urteil (9/9a RVg 4/92) (STREIT 96, 
125 ff.) lag folgender Sachverhalt zugrunde: 

Die Klägerin machte wegen der psychischen Fol­
gen eines Vergewaltigungsversuchs Anspruch auf 
Versorgung nach dem OEG geltend. Das SG hatte 
ein psychiatrisches Gutachten mit psychologischem 
Zusatzgutachten eingeholt und die Beklagte zur Ren­
tengewährung verurteilt. Die neurotische Persönlich­
keitsstruktur der Klägerin sei vor der Straftat kom­
pensiert gewesen und wäre ohne den Vergewalti­
gungsversuch auch kompensiert geblieben. Das LSG 
hatte die Berufung des Beklagten zurückgewiesen 
und sich ebenfalls dem Gutachten angeschlossen. Für 
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